
Information 
Änderung des Milchquotenhandels ab 01. Juli 2007 

 
Nach den Bestimmungen der Milchquotenverordnung (MilchQuotV) vom 04. März 2008 erfolgt 
der Milchquotenhandel in zwei Übertragungsbereichen. Die Länder Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bilden den 
Übertragungsbereich Ost. Diese Länder errichten nach § 16 Abs. 1 MilchQuotV eine zentrale 
Übertragungsstelle. 
 
a) Errichtung der Übertragungsstelle Ost 

 
Die zentrale Übertragungsstelle wird errichtet beim Landesamt für Verbraucherschutz, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung des Landes Brandenburg. 
 
Angebote und Nachfragen Thüringer Milcherzeuger für den Quotenhandel zu den in der 
MilchQuotV vorgeschriebenen Terminen sind zu richten an folgende Adresse: 
 

Thüringer Bauernverband 
Einreichungsstelle für Milchreferenzmengengebote 

Alfred-Hess-Straße 8 
99084 Erfurt 

Tel.: 0361 – 26253301  
Fax: 0361 – 26253225 

 
Die Formulare und das Merkblatt können im Internet abgerufen werden bei der 
Übertragungsstelle Ost, unter www.mil.brandenburg.de/milchquotenboerse oder bei der 
Einreichungsstelle Thüringen unter www.tbv-erfurt.de/milchboerse.htm . 
 
Antragstermine sind jeweils der 1. März, 1. Juni bzw. 1. Oktober. 
 
2. Ausfüllhinweis 
 
Zur Bearbeitung der Anträge muss in dem Feld Betriebs-Nr./InVeKoS-Nr. wie bisher der 
Personen-Ident (PI) eingetragen werden. 
 
3. Änderung der Gebührenerhebung 
 
Zukünftig wird die Gebühr auf der Grundlage der angebotenen oder nachgefragten Mengen 
berechnet. Alle Antragsteller erhalten durch die Übertragungsstelle einen Gebührenbescheid. 
 
4. Bescheinigungen 
 
a) Molkereibescheinigung 

Mit der Ausstellung der Molkereibescheinigung ist dem Lieferanten zusätzlich immer ein 
aktueller Molkereinachweis über seine derzeitige Referenzmenge und dem 
Referenzfettgehalt zu übergeben. 
 



b) Bescheinigungen der Landesstelle 
Der Nachweis der zuständigen Landesstelle, der den Angeboten beizufügen ist, ist wie 
bisher bei dem nach der MilchQuotV zuständigen Thüringer Landesverwaltungsamt (Ref. 
530) einzuholen.  
Bitte beachten Sie, dass diese Bescheinigungen frühestens zwei Monate bzw. spätestens 2 
Wochen vor Einreichung der Angebote einzuholen sind (Eingangsstempel der 
Landesstelle). Berücksichtigen Sie bitte dabei den Postweg. 
Dem Antrag auf Ausstellung des Nachweises ist eine aktuelle Molkereibescheinigung bzw. 
der Umwandlungsbescheid des Hauptzollamtes beizufügen. 

 
Adresse der Landesstelle in Thüringen: 
 

Thüringer Landesverwaltungsamt (Ref. 530) 
Weimarplatz 4 
99423 Weimar 

Tel.: (0361) 37738149 Fax: (0361) 37738113 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Einreichungsstelle beim TBV sowie der Landesstelle (Landesverwaltungsamt) nach 
Milchquotenverordnung in Thüringen. 
 


